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Rechtssatz

§ 43 Abs. 4 ArbeitsmittelV 2000 fordert für den Fall, dass sich Schutzeinrichtungen nach Abs. 3 ohne fremde Hilfsmittel

ö9nen oder abnehmen lassen, eine näher genannte Bescha9enheit der Schutzeinrichtungen, ohne dass es darauf

ankäme, dass das Ö9nen oder Abnehmen der Schutzeinrichtung von einem "bestimmungsgemäßen Gebrauch"

abhängt. Vielmehr wird darauf abgestellt, dass ohne fremde Hilfsmittel ein Ö9nen oder Abnehmen der

Schutzeinrichtung überhaupt nicht möglich ist.
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